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Politische Gemeinde Gossau ZH

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

vom 7. Dezember 1994

29.03 Niederlassung und Aufenthalt;
Fahrende

Der Gemeinderat erldsst folgendes

Reglement fir Fahrende:

1. Fahrende mit Schweizer Birgerrecht kénnen mit Bewilligung der
Behdrde in Gossau stationieren.

2. Als Standort fiir Wohnwagen steht ausschliesslich die slidliche Ecke
des Schiessplatzareals im Moos zur Verflgung.

3. Die Zufahrt zum Standort ist nur Uber den Schiitzenhausweg
gestattet.

4. Damit der Schiessbetrieb nicht beeintrdchtigt wird, dirfen maximal
vier Wohnwagen stationiert werden.

5. Die Aufenthaltsdauer wird maximal auf vier Wochen angesetzt.

6. Fahrende, die sich in Gossau aufhalten wollen, melden sich bei ihrer
Ankunft unverziiglich auf der Einwohnerkontrolle unter Angabe ihrer
Personalien und Fahrzeug-Kontrollschildnummer sowie unter
Leistung eines Bardepots von Fr. 250.-- pro Wohnwagen.

7. Die Kosten der Platzbenlitzung betragen pro Wohnwagen und Tag
inkl. Strombezug Fr. 8.--.

Die Platzbenlitzungskosten werden mit dem geleisteten Depot
verrechnet.

8. Hauskehricht etc. darf nur Uber die von der Gemeinde organisierte
Abfuhr entsorgt werden. Die anfallenden Kehrichtsdcke sind mit den
erforderlichen Sackgebiihrmarken zu versehen, die von der Einwohner-
kontrolle gegen Bezahlung zu beziehen sind.

9. Hunde sind so zu halten, dass weder Passanten noch Benltzer der
Schiessanlage beldstigt werden. Hundekot ist laufend einzusammeln
und in den dafiir bereitgestellten Aufnahmekorb zu deponieren.

10. Es ist verboten, die Notdurft im Freien auszuliben.

11. Im Ubrigen gelten neben den Bundes- und Kantonalen Gesetzen die
einschldgigen Bestimmungen der Polizeiverordnung der Gemeinde
Gossau ZH vom 28. Juni 1989 sowie der Abfallverordnung der
Gemeinde Gossau ZH vom 1. Juli 1993.

12. Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 27. Juni 1990.

Namens des Gemeinderates

De; Prasident: Der Schreiber:
,/WL( <. 3

G. Schnurrenberger B. Sandmeler




	Reglement für Fahrende in Gossau

